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Maßnahmen zur Minderung erheblicher Belästigungen
gemäß DIN 4150 Teil 2, Kap. 6.5.4.3:

Die psychischen Auswirkungen von Erschütterungseinwirkungen können

vermindert werden durch:

a) uumfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die

Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschütterungen aus dem

Baubetrieb;

b) Aufklärung über die Unvermeidbarkeit von Erschütterungen infolge der

Baumaßnahmen und die damit verbundenen Belästigungen;

c) zusätzliche baubetriebliche Maßnahmen zur Minderung und Begrenzung

Maßnahmen zur Minderung
erheblicher Belästigungen

c) zusätzliche baubetriebliche Maßnahmen zur Minderung und Begrenzung

der Belästigungen ( Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschütter-

ungsquelle usw);

d) Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können,

wenn sie besondere Probleme durch Erschütterungseinwirkungen haben;

e) Information der Betroffenen über die Erschütterungswirkungen auf das Ge-

bäude;

f) Nachweis der tatsächlich auftretenden Erschütterungen durch Messungen

sowie deren Beurteilung bezüglich der Wirkung auf Menschen und Ge-

bäude.

Die Maßnahmen a) bis e) sind vor Beginn der erschütterungsverursachenden

Baumaßnahme durchzuführen.
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